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G e s e t z
zu dem Abkommen zwischen dem Land Niedersachsen 

und der Freien und Hansestadt Hamburg
über die Zuständigkeit hamburgischer Gerichte

für gerichtliche Entscheidungen 
im Zusammenhang mit der Vollstreckung

und dem Vollzug von Jugendarrest, Untersuchungshaft,
Jugendstrafe und Freiheitsstrafe

in der Justizvollzugsanstalt Hahnöfersand

Vom 1. Juli 2020

Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Gesetz be-
schlossen:

Artikel 1

(1) Dem am 10./17. Dezember 2019 unterzeichneten Ab-
kommen zwischen dem Land Niedersachsen und der Freien
und Hansestadt Hamburg über die Zuständigkeit hamburgi-
scher Gerichte für gerichtliche Entscheidungen im Zusam-
menhang mit der Vollstreckung und dem Vollzug von Jugend-
arrest, Untersuchungshaft, Jugendstrafe und Freiheitsstrafe in
der Justizvollzugsanstalt Hahnöfersand wird zugestimmt.

(2) Das Abkommen wird nachstehend veröffentlicht.

(3) Der Tag, an dem der Staatsvertrag nach seinem Artikel 6
Abs. 1 Satz 2 in Kraft tritt, ist im Niedersächsischen Gesetz-
und Verordnungsblatt bekannt zu machen.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

Hannover, den 1. Juli 2020

Die Präsidentin des Niedersächsischen Landtages

Gabriele  A n d r e t t a

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Niedersächsische Ministerpräsident

Stephan  W e i l
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Abkommen
zwischen dem Land Niedersachsen

und der Freien und Hansestadt Hamburg 
über die Zuständigkeit hamburgischer Gerichte

für gerichtliche Entscheidungen im Zusammenhang
mit der Vollstreckung und dem Vollzug von Jugendarrest, 

Untersuchungshaft, Jugendstrafe und Freiheitsstrafe
in der Justizvollzugsanstalt Hahnöfersand

Das Land Niedersachsen,
vertreten durch den Niedersächsischen Ministerpräsidenten,
dieser vertreten durch die Niedersächsische Justizministerin,

und die Freie und Hansestadt Hamburg, 
vertreten durch den Senat,

schließen vorbehaltlich der Zustimmung ihrer gesetzgeben-
den Körperschaften nachstehendes Abkommen:

Artikel 1

(1) Die in § 82 Absatz 1 in Verbindung mit § 85 Absätze 1
und 2 sowie § 90 Absatz 2 Satz 2 des Jugendgerichtsgesetzes
(JGG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Dezember
1974 (BGBl. I S. 3427), zuletzt geändert durch Artikel 7 des
Gesetzes vom 19. Juni 2019 (BGBl. I S. 840), in der jeweils gel-
tenden Fassung bezeichneten Aufgaben des Jugendrichters
werden für die von der Freien und Hansestadt Hamburg auf
dem Gebiet des Landes Niedersachsen unterhaltene Justizvoll-
zugsanstalt Hahnöfersand dem Jugendrichter eines hamburgi-
schen Amtsgerichts übertragen.

(2) Die in § 92 Absatz 2 Sätze 1 und 2 JGG bezeichneten
Aufgaben der Jugendkammer werden für die von der Freien
und Hansestadt Hamburg auf dem Gebiet des Landes Nieder-
sachsen unterhaltene Justizvollzugsanstalt Hahnöfersand der
Jugendkammer bei dem Landgericht Hamburg übertragen.

(3) Die in § 93 Satz 1 JGG bezeichneten Aufgaben werden
für die von der Freien und Hansestadt Hamburg auf dem Gebiet
des Landes Niedersachsen unterhaltene Justizvollzugsanstalt
Hahnöfersand dem Amtsgericht Hamburg übertragen.

Artikel 2

Die in § 78 a Absatz 1 Satz 2 des Gerichtsverfassungsgeset-
zes in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Mai 1975
(BGBl. I S. 1077), zuletzt geändert durch Artikel 8 Absatz 1 des
Gesetzes vom 8. Juli 2019 (BGBl. I S. 1002), in der jeweils gelten-
den Fassung bezeichneten Aufgaben der Strafvollstreckungs-
kammer werden für die von der Freien und Hansestadt
Hamburg auf dem Gebiet des Landes Niedersachsen unterhal-
tene Justizvollzugsanstalt Hahnöfersand der Strafvollstreckungs-
kammer bei dem Landgericht Hamburg übertragen.

Artikel 3

Die in § 121 a Absatz 1 des Strafvollzugsgesetzes vom
16. März 1976 (BGBl. I S. 581, 2088; 1977 I S. 436), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2019
(BGBl. I S. 840), in der jeweils geltenden Fassung bezeichne-
ten Aufgaben werden für die von der Freien und Hansestadt
Hamburg auf dem Gebiet des Landes Niedersachsen unterhal-
tene Justizvollzugsanstalt Hahnöfersand dem Amtsgericht Ham-
burg übertragen. 

Artikel 4

Die in § 126 Absatz 5 Satz 1 der Strafprozessordnung in der
Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987 (BGBl. I
S. 1074, 1319), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes
vom 11. Juli 2019 (BGBl. I S. 1066), in der jeweils geltenden
Fassung bezeichneten Aufgaben werden für die von der Freien
und Hansestadt Hamburg auf dem Gebiet des Landes Nieder-
sachsen unterhaltene Justizvollzugsanstalt Hahnöfersand dem
Amtsgericht Hamburg übertragen.

Artikel 5

Das Abkommen kann von jedem Teil mit einer Frist von
sechs Monaten zum Jahresende gekündigt werden.

Artikel 6

(1) Dieses Abkommen bedarf der Ratifikation. Es tritt am er-
sten Tag des zweiten Monats, der auf den Monat folgt, an dem
die Ratifikationsurkunden ausgetauscht worden sind, in Kraft.

(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Abkommens tritt das Ab-
kommen zwischen dem Land Niedersachsen und der Freien
und Hansestadt Hamburg über die Zuständigkeit des Jugend-
richters eines hamburgischen Amtsgerichts als Vollstreckungs-
leiter für die Vollstreckung von Jugendstrafe und Jugendarrest
und als Vollzugsleiter für den Vollzug von Jugendarrest sowie
der Jugendkammer und der Strafvollstreckungskammer bei dem
Landgericht Hamburg für die Justizvollzugsanstalt Hahnöfer-
sand vom 30. März 2009 (HmbGVBl. 2009 S. 212 und Nds.
GVBl. 2010 S. 14) außer Kraft.

Hannover, den 17. Dezember 2019 Hamburg, den 10. Dezember 2019

Für das Land Niedersachsen Für die Freie und Hansestadt Hamburg
Für den Niedersächsischen Ministerpräsidenten Für den Senat

Barbara H a v l i z a Dr. Till S t e f f e n

Justizministerin Justizsenator
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Niedersächsisches Gesetz
über Öffentlich bestellte Vermessungsingenieurinnen und

Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure (NÖbVIG)

Vom 1. Juli 2020

Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

I n h a l t s ü b e r s i c h t

§   1 Bestellung, Rechtsstellung, Befugnisse
§   2 Voraussetzungen der Bestellung, Amtseid
§   3 Amtsbezirk und Amtssitz
§   4 Allgemeine Amtspflichten
§   5 Berufliche Verbindungen
§   6 Vertretung
§   7 Haftung, Haftpflichtversicherung
§   8 Erlöschen des Amtes
§   9 Vorläufige Amtsenthebung
§ 10 Abwicklung
§ 11 Aufsicht
§ 12 Verletzung von Amtspflichten
§ 13 Beteiligung
§ 14 Überleitungsvorschrift
§ 15 Inkrafttreten

§ 1

Bestellung, Rechtsstellung, Befugnisse

(1) 1Die Aufsichtsbehörde bestellt zur Wahrnehmung der in
Absatz 2 genannten hoheitlichen Aufgaben des Vermessungs-
wesens Öffentlich bestellte Vermessungsingenieurinnen und
Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure durch Aushändi-
gung einer Urkunde. 2Diese nehmen die Aufgaben nach Ab-
satz 2 als Trägerinnen und Träger eines öffentlichen Amtes
wahr. 3Die Amtsausübung stellt kein Gewerbe dar.

(2) 1Die Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurinnen
und die Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure wirken
an der Erfüllung der Aufgaben nach § 1 Abs. 1 und 2 des Nie-
dersächsischen Gesetzes über das amtliche Vermessungswe-
sen (NVermG) mit. 2Sie sind befugt, 

1. Angaben zu Liegenschaften zu erheben,

2. Grenzfeststellungen und Abmarkungen vorzunehmen so-
wie Grenzfeststellungsverträge abzuschließen,

3. die Ergebnisse der Tätigkeiten nach den Nummern 1 und 2
zur Eintragung in das Liegenschaftskataster zu übermitteln
und

4. Einsicht in das Liegenschaftskataster zu gewähren, Aus-
künfte daraus zu erteilen sowie Standardpräsentationen
abzugeben.

3Darüber hinaus haben sie die Befugnis, Anträge auf Vereini-
gung oder Teilung von Grundstücken öffentlich zu beglaubi-
gen, zu Sachverhalten zum Grund und Boden im Zusam-
menhang mit Angaben des amtlichen Vermessungswesens
Nachweise anzufertigen und öffentliche Beglaubigungen nach
der Niedersächsischen Bauordnung vorzunehmen. 4Für Be-
glaubigungen nach Satz 3 gilt das Beurkundungsgesetz ent-
sprechend. 

(3) Bei der Wahrnehmung der Aufgaben nach Absatz 2 füh-
ren die nach Absatz 1 Satz 1 Bestellten die Amtsbezeichnung
„Öffentlich bestellte Vermessungsingenieurin“ oder „Öffent-
lich bestellter Vermessungsingenieur“ und ein Amtssiegel.

(4) 1Neben den Aufgaben nach Absatz 2 können die nach
Absatz 1 Satz 1 Bestellten andere berufliche Tätigkeiten aus-
üben, soweit diese nicht mit ihrer amtlichen Tätigkeit unver-
einbar sind. 2Insoweit unterliegen sie nicht diesem Gesetz.

§ 2

Voraussetzungen der Bestellung, Amtseid

(1) 1Als Öffentlich bestellte Vermessungsingenieurin oder
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur wird auf schriftli-
chen Antrag bestellt, wer

1. Deutsche oder Deutscher im Sinne des Artikels 116 des
Grundgesetzes ist oder die Staatsangehörigkeit

a) eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union,

b) eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum oder

c) eines durch Abkommen gleichgestellten Staates besitzt,

2. die Befähigung nach Absatz 2 oder 3 besitzt und

3. gemäß § 7 Abs. 2 gegen Haftpflichtgefahren versichert ist.
2Das Niedersächsische Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz
findet keine Anwendung.

(2) 1Die Befähigung besitzt, wer

1. ein Hochschulstudium im Studiengang Geodäsie und Geo-
information oder in einem ähnlich geeigneten Studiengang
mit dem Mastergrad oder einem gleichwertigen Hoch-
schulgrad abgeschlossen hat,

2. die Befähigung für das zweite Einstiegsamt der Laufbahn-
gruppe 2 der Fachrichtung Technische Dienste im Fachbe-
reich Geodäsie und Geoinformation besitzt und

3. nach dem Erwerb der Laufbahnbefähigung mindestens ein
Jahr lang bei einer oder mehreren Vermessungsstellen
nach § 6 Abs. 1 oder 2 NVermG überwiegend mit der Erhe-
bung und Bereitstellung von Angaben des Liegenschafts-
katasters erfolgreich befasst gewesen ist.

2Das Ende der Tätigkeit nach Satz 1 Nr. 3 darf zum Zeitpunkt
der Bestellung nicht länger als drei Jahre zurückliegen. 3Sie
muss mindestens sechs Monate lang bei einer oder einem
nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Bestellten ausgeübt worden sein.

(3) 1Die Befähigung besitzt auch, wer

1. ein Hochschulstudium im Studiengang Geodäsie und Geo-
information oder in einem ähnlich geeigneten Studiengang
mit dem Bachelorgrad oder einem Hochschulgrad abge-
schlossen hat,

2. die Befähigung für das erste Einstiegsamt der Laufbahn-
gruppe 2 der Fachrichtung Technische Dienste im Fachbe-
reich Geodäsie und Geoinformation besitzt,

3. nach dem Erwerb der Laufbahnbefähigung mindestens
sechs Jahre lang bei einer oder mehreren Vermessungsstel-
len nach § 6 Abs. 1 oder 2 NVermG überwiegend mit der
Erhebung und Bereitstellung von Angaben des Liegen-
schaftskatasters erfolgreich befasst gewesen ist und

4. eine von der Aufsichtsbehörde bestimmte Qualifizierung
absolviert hat.

2Für die Tätigkeit nach Satz 1 Nr. 3 gilt Absatz 2 Sätze 2 und 3.

(4) 1Zeiten der Tätigkeit bei einer oder mehreren mit § 6
Abs. 1 oder 2 NVermG vergleichbaren Vermessungsstellen in
einem anderen Land werden auf die Beschäftigungszeit (Ab-
satz 2 Satz 1 Nr. 3 und Absatz 3 Satz 1 Nr. 3) angerechnet.
2Absatz 2 Sätze 2 und 3 und Absatz 3 Satz 2 bleiben hiervon
unberührt.

(5) Nicht bestellt werden darf, wer

1. ein besoldetes Amt innehat,

2. nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
ein Grundrecht verwirkt hat,

3. in einem ordentlichen Strafverfahren zu einer Strafe rechts-
kräftig verurteilt worden ist, die bei Beamtinnen oder Be-
amten gemäß § 24 des Beamtenstatusgesetzes (BeamtStG)
zur Beendigung des Beamtenverhältnisses führt,
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4. wegen eines Dienstvergehens aus dem Beamtenverhältnis
entfernt worden oder aus vergleichbaren Gründen durch
Kündigung aus einem Beschäftigungsverhältnis ausge-
schieden ist,

5. wegen seines körperlichen Zustandes oder aus gesund-
heitlichen Gründen nicht nur vorübergehend unfähig ist,
die Aufgaben nach § 1 Abs. 2 ordnungsgemäß wahrzuneh-
men,

6. eine Tätigkeit ausübt, die mit der Wahrnehmung der Auf-
gaben nach § 1 Abs. 2 unvereinbar ist,

7. in einem anderen Land als Öffentlich bestellte Vermes-
sungsingenieurin oder Öffentlich bestellter Vermessungs-
ingenieur bestellt ist,

8. des Amtes als Öffentlich bestellte Vermessungsingenieu-
rin oder Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur ent-
hoben worden ist,

9. in der Verfügung über sein Vermögen durch Eröffnung ei-
nes Insolvenzverfahrens beschränkt ist oder

10. in dem vom zentralen Vollstreckungsgericht nach § 882 b
der Zivilprozessordnung zu führenden Schuldnerver-
zeichnis eingetragen ist.

(6) Vor der Bestellung ist in entsprechender Anwendung
des § 47 Abs. 1 bis 3 des Niedersächsischen Beamtengesetzes
(NBG) ein Amtseid zu leisten oder ein Gelöbnis abzulegen.

§ 3

Amtsbezirk und Amtssitz

(1) Amtsbezirk ist das Land Niedersachsen.

(2) 1Die Aufsichtsbehörde bestimmt den Amtssitz. 2Einem
Antrag auf Zuweisung eines bestimmten Ortes als Amtssitz
oder auf Verlegung des Amtssitzes an einen anderen Ort ist zu
entsprechen.

(3) 1Die Geschäftsstelle ist am Amtssitz einzurichten; sie
muss so ausgestattet sein, wie es zur ordnungsgemäßen Amts-
ausübung notwendig ist. 2Zweigstellen dürfen nicht einge-
richtet werden.

§ 4

Allgemeine Amtspflichten

(1) 1Nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Bestellte haben die Aufgaben nach
§ 1 Abs. 2 persönlich, eigenverantwortlich und unparteiisch
wahrzunehmen. 2Soweit die eigenverantwortliche Amtsfüh-
rung gewährleistet bleibt, ist der Einsatz geeigneter Fachkräfte
zulässig.

(2) Nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Bestellte haben ihre Aufgaben so
wahrzunehmen, wie es die Rücksichtnahme auf die Pflichten
ihres öffentlichen Amtes erfordert.

(3) 1Nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Bestellte werden nur auf Antrag
tätig. 2Sie müssen alle Anträge zu Aufgaben nach § 1 Abs. 2
ausführen, soweit diese nicht aufgrund von Rechtsvorschrif-
ten kostenfrei sind. 3Sie haben für ihre Tätigkeit die durch
Rechtsvorschrift bestimmten Gebühren zu erheben. 4Für den
Ausschluss von Personen und die Besorgnis der Befangenheit
gelten die Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes. 

(4) 1§ 37 BeamtStG und § 46 NBG gelten entsprechend.
2Nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Bestellte haben die bei ihnen beschäf-
tigten Personen zur Verschwiegenheit zu verpflichten.

§ 5

Berufliche Verbindungen

1Nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Bestellte dürfen sich mit Einwilli-
gung der Aufsichtsbehörde mit anderen nach § 1 Abs. 1 Satz 1
Bestellten am Amtssitz in gemeinsamen Geschäftsräumen zur
gemeinsamen Berufsausübung verbinden oder mit ihnen ge-

meinsame Geschäftsräume haben. 2Die Einwilligung ist zu er-
teilen, wenn nicht die Gefahr besteht, dass die persönliche,
eigenverantwortliche oder unparteiische Amtsführung beein-
trächtigt wird.

§ 6

Vertretung

(1) 1Sind nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Bestellte verhindert, ihr
Amt auszuüben, so können sie eine Vertreterin oder einen
Vertreter einsetzen. 2Bei einer Verhinderung von mehr als
drei Wochen ist eine Vertreterin oder ein Vertreter einzuset-
zen und die Aufsichtsbehörde über die voraussichtliche Dauer
der Vertretung und die eingesetzte Person zu unterrichten.
3Unterbleibt im Fall des Satzes 2 der Vertretungseinsatz, so
hat die Aufsichtsbehörde eine Vertreterin oder einen Vertreter
mit deren oder dessen Zustimmung zu bestellen. 4Dauert die
Verhinderung länger als drei Monate, so hat die Aufsichtsbe-
hörde eine Vertreterin oder einen Vertreter mit deren oder
dessen Zustimmung zu bestellen.

(2) 1Als Vertreterin oder Vertreter darf nur eingesetzt oder
bestellt werden, wer selbst nach § 1 Abs. 1 Satz 1 bestellt ist.
2Die Aufsichtsbehörde hat abweichend von Satz 1 auf Antrag
einer oder eines nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Bestellten eine bei die-
ser oder diesem dauerhaft beschäftigte Fachkraft, die die Vor-
aussetzungen nach § 2 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 erfüllt, als Ver-
tretung zu bestellen. 3Die Fachkraft hat vor der Aushändigung
der Bestellungsverfügung den Amtseid oder das Gelöbnis
nach § 2 Abs. 6 zu leisten. 4Für ihre Amtsausübung gelten die
Vorschriften dieses Gesetzes mit Ausnahme des § 7 Abs. 2
entsprechend.

§ 7

Haftung, Haftpflichtversicherung

(1) Für in Ausübung des Amtes begangene Amtspflichtver-
letzungen ist die Staatshaftung ausgeschlossen.

(2) 1Nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Bestellte sind verpflichtet, sich
gegen Haftpflichtgefahren, die sich aus ihrer Amtstätigkeit
und aus damit im Zusammenhang stehender Tätigkeit ihrer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie aus der Tätigkeit ih-
rer nach § 6 Abs. 2 Satz 2 bestellten Vertreterinnen und Ver-
treter ergeben, zu versichern. 2Der Versicherungsvertrag muss
den Versicherer verpflichten, die Beendigung des Vertragsver-
hältnisses unverzüglich der Aufsichtsbehörde anzuzeigen.
3Die Aufsichtsbehörde ist zuständige Stelle im Sinne des § 117
Abs. 2 des Versicherungsvertragsgesetzes.

(3) Wenn dem Land durch die Amtsausübung einer oder ei-
nes nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Bestellten ein Schaden entsteht,
gelten § 48 BeamtStG und § 51 NBG entsprechend.

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Amtspflichtverlet-
zungen, die vor dem 1. August 2020 begangen wurden.

§ 8

Erlöschen des Amtes

(1) Das Amt der nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Bestellten erlischt
durch

1. Tod,

2. Entlassung aus dem Amt (Absatz 2),

3. Amtsenthebung (Absatz 3 oder § 12 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3).

(2) 1Die Aufsichtsbehörde hat die nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Be-
stellte oder den nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Bestellten auf Antrag
aus dem Amt zu entlassen. 2Die Entlassung erfolgt für den be-
antragten Zeitpunkt. 3Sie kann um höchstens sechs Monate
hinausgeschoben werden, wenn dies zur ordnungsgemäßen
Erledigung vorhandener Anträge erforderlich ist. 4Nach der
Entlassung kann die Bezeichnung nach § 1 Abs. 3 mit dem
Zusatz „außer Dienst“ oder „a. D.“ geführt werden.
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(3) Nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Bestellte sind von der Aufsichts-
behörde ihres Amtes zu entheben, wenn

1. die Bestellung durch arglistige Täuschung, Drohung oder
Bestechung erwirkt wurde,

2. die Bestellung durch Angaben erwirkt wurde, die in we-
sentlicher Beziehung unrichtig oder unvollständig waren
oder

3. eine der Voraussetzungen für die Bestellung nach § 2 Abs. 1
nachträglich entfällt.

§ 9

Vorläufige Amtsenthebung

(1) 1Nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Bestellte können von der Auf-
sichtsbehörde vorläufig ihres Amtes enthoben werden, wenn

1. ein Verfahren wegen Amtsenthebung nach § 8 Abs. 3 ge-
gen sie anhängig ist oder

2. das Betreuungsgericht der Aufsichtsbehörde eine Mittei-
lung nach § 308 des Gesetzes über das Verfahren in Fami-
liensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen
Gerichtsbarkeit gemacht hat.

2Die Anfechtungsklage gegen die vorläufige Amtsenthebung
hat keine aufschiebende Wirkung.

(2) Ist gegen nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Bestellte in einem Straf-
verfahren Untersuchungshaft angeordnet, so ist sie oder er für
deren Dauer vorläufig des Amtes enthoben.

(3) 1Während der Dauer einer vorläufigen Amtsenthebung
darf das Amt nicht ausgeübt werden. 2Die Gültigkeit einer
Amtshandlung bleibt hiervon unberührt.

§ 10

Abwicklung

(1) 1Ist in den Fällen des § 8 eine Abwicklung des Amtes er-
forderlich, so bestellt die Aufsichtsbehörde zur Abwicklung
des Amtes eine nach § 1 Abs. 1 Satz 1 bestellte Person mit de-
ren Zustimmung. 2Kommt eine Bestellung nach Satz 1 nicht
zustande, so überträgt die Aufsichtsbehörde die Abwicklung
auf die örtlich zuständige Vermessungs- und Katasterbehörde.

(2) 1Die zur Abwicklung bestellte Person oder die zur Ab-
wicklung bestellte Vermessungs- und Katasterbehörde ist auf
eigene Rechnung tätig. 2Ihr stehen sämtliche Kostenforderun-
gen zu, die nach Beginn der Abwicklung fällig werden. 3Sie
muss vorher gezahlte Vorschüsse anrechnen.

§ 11

Aufsicht

(1) Nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Bestellte unterstehen der Dienst-
und Fachaufsicht der von dem für Vermessung und Geoinfor-
mation zuständigen Ministerium bestimmten Aufsichtsbehörde.

(2) Nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Bestellte sind verpflichtet, der
Aufsichtsbehörde Zutritt zu ihren Geschäftsräumen und Ein-
sicht in ihre Unterlagen zu gewähren sowie die für die Auf-
sicht erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

(3) Kommen nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Bestellte einer Weisung
der Aufsichtsbehörde nicht innerhalb einer von dieser be-
stimmten Frist nach, so kann die Aufsichtsbehörde auf deren
Kosten die Maßnahme selbst durchführen oder durchführen
lassen.

(4) 1Die Aufsichtsbehörde führt Personalakten über die
nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Bestellten. 2Die Vorschriften über die
Personalakten der Landesbeamtinnen und Landesbeamten
gelten entsprechend.

§ 12

Verletzung von Amtspflichten

(1) 1Verletzen nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Bestellte schuldhaft die
ihnen nach diesem Gesetz obliegenden Amtspflichten, so kann
die Aufsichtsbehörde folgende Maßnahmen verhängen:

1. Verweis,

2. Geldbuße bis zu 20 000 Euro,

3. Amtsenthebung.
2Wird aus der Pflichtverletzung ein wirtschaftlicher Vorteil
gezogen, so kann das Höchstmaß nach Satz 1 Nr. 2 bis zum
Zweifachen des Vorteils überschritten werden.

(2) 1Sind seit der Verletzung der Amtspflicht mehr als drei
Jahre vergangen, so darf ein Verweis oder eine Geldbuße nicht
mehr ausgesprochen werden. 2Der Lauf der Frist ist für die
Dauer eines Strafverfahrens wegen desselben Sachverhalts ge-
hemmt.

§ 13

Beteiligung

Die Berufsvertretung der nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Bestellten
ist von dem für Vermessung und Geoinformation zuständigen
Ministerium bei der Vorbereitung allgemeiner Regelungen der
Rechtsverhältnisse der nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Bestellten und
des Kostenwesens zu beteiligen.

§ 14

Überleitungsvorschrift

Die nach bisherigem Recht bestellten und bei Inkrafttreten
dieses Gesetzes im Amt befindlichen Öffentlich bestellten Ver-
messungsingenieurinnen und Öffentlich bestellten Vermes-
sungsingenieure gelten als nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Bestellte.

§ 15

Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. August 2020 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt das Niedersächsische Gesetz über Öf-
fentlich bestellte Vermessungsingenieurinnen und Öffentlich
bestellte Vermessungsingenieure vom 16. Dezember 1993
(Nds. GVBl. S. 707), zuletzt geändert durch Artikel 12 des Ge-
setzes vom 25. März 2009 (Nds. GVBl. S. 72), außer Kraft.

Hannover, den 1. Juli 2020

Die Präsidentin des Niedersächsischen Landtages

Gabriele  A n d r e t t a

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Niedersächsische Ministerpräsident

Stephan  W e i l
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G e s e t z
zur Änderung des Niedersächsischen Gesetzes 

zur Ausführung des Zweiten Buchs des Sozialgesetzbuchs 
und des § 6 b des Bundeskindergeldgesetzes

Vom 1. Juli 2020

Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

§ 4 des Niedersächsischen Gesetzes zur Ausführung des
Zweiten Buchs des Sozialgesetzbuchs und des § 6 b des Bun-
deskindergeldgesetzes vom 16. September 2004 (Nds. GVBl.
S. 358), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. März 2019 (Nds.
GVBl. S. 71), wird wie folgt geändert:

1. In Absatz 1 Satz 3 Nr. 2 wird das Wort „Aufwendungen“
durch das Wort „Ausgaben“ ersetzt.

2. Absatz 2 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird die Jahreszahl „2019“ durch die Jahres-
zahl „2021“ ersetzt.

b) In Satz 2 wird das Wort „Aufwendungen“ durch das
Wort „Ausgaben“ ersetzt.

c) In Satz 3 werden die Jahreszahl „2019“ durch die Jah-
reszahl „2021“ und das Wort „Aufwendungen“ durch das
Wort „Ausgaben“ ersetzt.

d) Satz 5 wird gestrichen.

e) Die bisherigen Sätze 6 und 7 werden Sätze 5 und 6.

f) In dem neuen Satz 6 wird die Jahreszahl „2019“ durch
die Jahreszahl „2021“ ersetzt.

3. Absatz 4 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden das Wort „Aufwendungen“ durch das
Wort „Ausgaben“ ersetzt und nach dem Wort „sowie“ die
Worte „nach Maßgabe des § 46 Abs. 11 Sätze 6 und 7
SGB II“ eingefügt.

b) In Satz 2 wird das Wort „Aufwendungen“ durch das
Wort „Ausgaben“ ersetzt.

c) Satz 3 wird gestrichen.

4. Es wird der folgende neue Absatz 5 eingefügt:

„(5) Das für Soziales zuständige Ministerium oder die von
ihm beauftragte Behörde kann überprüfen, ob die Ausga-
ben für Leistungen nach § 22 Abs. 1 SGB II sowie die Aus-
gaben für Leistungen nach § 28 SGB II und § 6 b BKGG
begründet und belegt sind und den Grundsätzen der Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit entsprechen.“

5. Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2020 in Kraft.

Hannover, den 1. Juli 2020

Die Präsidentin des Niedersächsischen Landtages

Gabriele  A n d r e t t a

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Niedersächsische Ministerpräsident

Stephan  W e i l
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G e s e t z
zur Änderung des Aufnahmegesetzes

Vom 1. Juli 2020

Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Das Aufnahmegesetz vom 11. März 2004 (Nds. GVBl. S. 100),
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Sep-
tember 2016 (Nds. GVBl. S. 190), wird wie folgt geändert:

1. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„2Die Höhe der Pauschale beträgt ab dem Jahr 2017
10 000 Euro je Person, soweit sich nicht aus Absatz 2
ein höherer Betrag ergibt.“

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden das Wort „durchschnittlich“ so-
wie die Angabe „Nr. 2“ gestrichen und der Klam-
merzusatz „(Satz 4)“ durch den Klammerzusatz
„(Sätze 6 bis 8)“ ersetzt.

bb) Es werden die folgenden neuen Sätze 4 und 5 ein-
gefügt:

„4Die Nettoausgaben aller kommunalen Kostenträ-
ger nach Satz 2 vermindern sich um die Ausgaben,
die das Land aufgrund einer Vereinbarung nach
Absatz 4 gegenüber einem kommunalen Kosten-
träger im Einzelfall gesondert abrechnet und er-
stattet; Ausgaben in diesem Sinne sind die Aus-
gaben des kommunalen Kostenträgers für von ihm
erbrachte Leistungen nach dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz, die von ihm zur Asylbewerberleis-
tungsstatistik zu melden sind und gemeldet wur-
den. 5Bei der Bildung des Mittelwertes nach Satz 3
bleiben die Leistungsempfängerinnen und Leis-
tungsempfänger unberücksichtigt, für die das Land
aufgrund einer Vereinbarung nach Absatz 4 gegen-
über einem kommunalen Kostenträger alle Ausga-

ben im Einzelfall gesondert abrechnet und erstattet;
Satz 4 Halbsatz 2 gilt entsprechend.“

cc) Die bisherigen Sätze 4 bis 6 werden Sätze 6 bis 8.

dd) Es wird der folgende Satz 9 angefügt:

„9Die sich aus den Sätzen 1 bis 8 ergebende Pau-
schale ist bei einem Bruchteil von 0,50 Euro oder
mehr auf einen vollen Eurobetrag aufzurunden
und bei einem Bruchteil von weniger als 0,50 Euro
auf einen vollen Eurobetrag abzurunden.“

c) Absatz 3 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„2Hinzugezählt wird der Mittelwert der Anzahl der Per-
sonen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 an den Stichtagen
nach Satz 1, die im vergangenen Jahr laufend

1. Hilfe zum Lebensunterhalt nach den §§ 27 a, 30 bis
33, 35 und 36 SGB XII oder

2. Hilfe zur Pflege nach dem Siebten Kapitel des Zwölf-
ten Buchs des Sozialgesetzbuchs

von dem örtlichen Träger der Sozialhilfe aufgrund sei-
ner Zuständigkeit nach § 3 des Niedersächsischen Ge-
setzes zur Ausführung des Neunten und des Zwölften
Buchs des Sozialgesetzbuchs erhalten haben und deren
Einreise in die Bundesrepublik Deutschland an den
Stichtagen nach Satz 1 nicht länger als zwei Jahre zu-
rückliegt.“

2. § 4 b wird gestrichen.

Artikel 2

1Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in
Kraft. 2Abweichend von Satz 1 tritt Artikel 1 Nr. 1 Buchst. c
am 1. Januar 2021 in Kraft.

Hannover, den 1. Juli 2020

Die Präsidentin des Niedersächsischen Landtages

Gabriele  A n d r e t t a

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Niedersächsische Ministerpräsident

Stephan  W e i l
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G e s e t z
zur Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass 

neuer Berufsreglementierungen im Bereich der 
öffentlich-rechtlichen Körperschaften*)

Vom 1. Juli 2020

Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Niedersächsischen Architektengesetzes

§ 26 des Niedersächsischen Architektengesetzes vom 25. Sep-
tember 2017 (Nds. GVBl. S. 356), geändert durch Artikel 24
des Gesetzes vom 16. Mai 2018 (Nds. GVBl. S. 66), wird wie
folgt geändert:

1. Absatz 2 wird gestrichen.

2. Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2 und wie folgt geän-
dert:

Nach den Worten „in diesem Gesetz genannten Satzungen“
wird der Klammerzusatz „(Ordnungen)“ eingefügt.

3. Es werden die folgenden neuen Absätze 3 und 4 eingefügt:

„(3) 1Die Architektenkammer hat neue oder zu ändernde
Satzungsregelungen, die dem Anwendungsbereich des Ar-
tikels 2 der Richtlinie (EU) 2018/958 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 28. Juni 2018 über die Ver-
hältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer Berufsreglemen-
tierungen (ABl. EU Nr. L 173 S. 25) unterfallen, vor ihrem
Erlass oder ihrer Änderung daraufhin zu prüfen, dass sie
nichtdiskriminierend (Artikel 5 der Richtlinie [EU] 2018/
958), durch Ziele des Allgemeininteresses gerechtfertigt
(Artikel 6 der Richtlinie [EU] 2018/958) und verhältnismä-
ßig (Artikel 7 Abs. 1 bis 4 der Richtlinie (EU) 2018/958)
sind. 2Der Umfang der Prüfung muss im Verhältnis zu der
Art, dem Inhalt und den Auswirkungen der Satzungsrege-
lung stehen. 3Die Satzungsregelung ist so ausführlich zu
erläutern, dass ihre Übereinstimmung mit dem Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatz bewertet werden kann. 4Die Gründe,
aus denen sich ergibt, dass sie gerechtfertigt und verhält-
nismäßig ist, sind durch qualitative und, soweit möglich
und relevant, quantitative Elemente zu substantiieren.
5Mindestens zwei Wochen vor der Beschlussfassung der
Vertreterversammlung über die Satzungsregelung veröf-
fentlicht die Architektenkammer auf ihrer Internetseite
einen Entwurf mit der Gelegenheit zur Stellungnahme.
6Die Architektenkammer überwacht nach dem Erlass der
Satzungsregelung ihre Übereinstimmung mit dem Ver-
hältnismäßigkeitsgrundsatz und prüft bei einer Ände-
rung der Umstände, ob die Satzungsregelung anzupassen
ist.

(4) 1Beschlüsse über die Hauptsatzung, die weiteren in
diesem Gesetz genannten Satzungen (Ordnungen) und die
Satzung über die öffentliche Bestellung und Vereidigung
von Sachverständigen (§ 36 Abs. 4 der Gewerbeordnung)
bedürfen der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde.
2Die Aufsichtsbehörde hat im Rahmen der Genehmigung
und im Rahmen der Aufsicht zu prüfen, ob die Vorgaben
des Absatzes 3 und des § 36 Abs. 4 a der Gewerbeordnung
eingehalten wurden. 3Zu diesem Zweck hat ihr die Archi-
tektenkammer die Unterlagen zuzuleiten, aus denen sich
die Einhaltung der Vorgaben ergibt, insbesondere die
Gründe, aufgrund derer die Architektenkammer die neue
oder geänderte Satzungsregelung als gerechtfertigt, not-
wendig und verhältnismäßig im Sinne der Richtlinie (EU)
2018/958 beurteilt hat.“

*) Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/958
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Juni 2018 über
eine Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer Berufsreglemen-
tierungen (ABl. EU Nr. L 173 S. 25).

4. Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5.

Artikel 2

Änderung des Niedersächsischen Ingenieurgesetzes

§ 28 des Niedersächsischen Ingenieurgesetzes vom 25. Sep-
tember 2017 (Nds. GVBl. S. 322), geändert durch Artikel 25
des Gesetzes vom 16. Mai 2018 (Nds. GVBl. S. 66), wird wie
folgt geändert:

1. Absatz 2 wird gestrichen.

2. Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2.

3. Es werden die folgenden neuen Absätze 3 und 4 eingefügt:

„(3) 1Die Ingenieurkammer hat neue oder zu ändernde
Satzungsregelungen, die dem Anwendungsbereich des Ar-
tikels 2 der Richtlinie (EU) 2018/958 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 28. Juni 2018 über die Ver-
hältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer Berufsreglemen-
tierungen (ABl. EU Nr. L 173 S. 25) unterfallen, vor ihrem
Erlass oder ihrer Änderung daraufhin zu prüfen, dass sie
nichtdiskriminierend (Artikel 5 der Richtlinie [EU] 2018/
958), durch Ziele des Allgemeininteresses gerechtfertigt
(Artikel 6 der Richtlinie [EU] 2018/958) und verhältnismä-
ßig (Artikel 7 Abs. 1 bis 4 der Richtlinie [EU] 2018/958)
sind. 2Der Umfang der Prüfung muss im Verhältnis zu der
Art, dem Inhalt und den Auswirkungen der Satzungsrege-
lung stehen. 3Die Satzungsregelung ist so ausführlich zu
erläutern, dass ihre Übereinstimmung mit dem Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatz bewertet werden kann. 4Die Gründe,
aus denen sich ergibt, dass sie gerechtfertigt und verhält-
nismäßig ist, sind durch qualitative und, soweit möglich
und relevant, quantitative Elemente zu substantiieren.
5Mindestens zwei Wochen vor der Beschlussfassung der
Vertreterversammlung über die Satzungsregelung veröf-
fentlicht die Ingenieurkammer auf ihrer Internetseite ei-
nen Entwurf mit der Gelegenheit zur Stellungnahme. 6Die
Ingenieurkammer überwacht nach dem Erlass der Sat-
zungsregelung ihre Übereinstimmung mit dem Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatz und prüft bei einer Änderung der
Umstände, ob die Satzungsregelung anzupassen ist.

(4) 1Beschlüsse über die Hauptsatzung, die weiteren in
diesem Gesetz genannten Satzungen und die Satzung über
die öffentliche Bestellung und Vereidigung von Sachver-
ständigen (§ 36 Abs. 4 der Gewerbeordnung) bedürfen der
Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde. 2Die Aufsichts-
behörde hat im Rahmen der Genehmigung und im Rahmen
der Aufsicht zu prüfen, ob die Vorgaben des Absatzes 3
und des § 36 Abs. 4 a der Gewerbeordnung eingehalten
wurden. 3Zu diesem Zweck hat ihr die Ingenieurkammer
die Unterlagen zuzuleiten, aus denen sich die Einhaltung
der Vorgaben ergibt, insbesondere die Gründe, aufgrund
derer die Ingenieurkammer die neue oder geänderte Sat-
zungsregelung als gerechtfertigt, notwendig und verhältnis-
mäßig im Sinne der Richtlinie (EU) 2018/958 beurteilt hat.“

4. Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5.

Artikel 3

Änderung des Kammergesetzes für die Heilberufe

Im Kammergesetz für die Heilberufe in der Fassung vom
8. Dezember 2000 (Nds. GVBl. S. 301), zuletzt geändert durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 27. März 2019 (Nds. GVBl. S. 70),
wird nach § 25 der folgende § 25 a eingefügt:
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„§ 25 a

Verhältnismäßigkeitsprüfung von Satzungen 
nach der Richtlinie (EU) 2018/958

(1) 1Die Kammern haben neue oder zu ändernde Satzungs-
regelungen, die dem Anwendungsbereich des Artikels 2 der
Richtlinie (EU) 2018/958 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 28. Juni 2018 über die Verhältnismäßigkeits-
prüfung vor Erlass neuer Berufsreglementierungen (ABl. EU
Nr. L 173 S. 25) unterfallen, vor ihrem Erlass oder ihrer Ände-
rung daraufhin zu prüfen, dass sie nichtdiskriminierend (Arti-
kel 5 der Richtlinie [EU] 2018/958), durch Ziele des Allge-
meininteresses gerechtfertigt (Artikel 6 der Richtlinie [EU]
2018/958) und verhältnismäßig (Artikel 7 der Richtlinie [EU]
2018/958) sind. 2Der Umfang der Prüfung muss im Verhältnis
zu der Art, dem Inhalt und den Auswirkungen der Satzungs-
regelung stehen. 3Die Satzungsregelung ist so ausführlich zu
erläutern, dass ihre Übereinstimmung mit dem Verhältnismä-
ßigkeitsgrundsatz bewertet werden kann. 4Die Gründe, aus
denen sich ergibt, dass sie gerechtfertigt und verhältnismäßig
ist, sind durch qualitative und, soweit möglich und relevant,
quantitative Elemente zu substantiieren. 5Mindestens zwei
Wochen vor der Beschlussfassung über die Satzungsregelung
veröffentlicht die jeweilige Kammer auf ihrer Internetseite ei-
nen Entwurf mit der Gelegenheit zur Stellungnahme. 6Die je-
weilige Kammer überwacht nach dem Erlass der Satzungs-
regelung ihre Übereinstimmung mit dem Verhältnismäßig-
keitsgrundsatz und prüft bei einer Änderung der Umstände,
ob die Satzungsregelung anzupassen ist.

(2) 1Die Aufsichtsbehörde hat im Rahmen der Aufsicht zu
prüfen, ob die Vorgaben des Absatzes 1 eingehalten wurden.
2Zu diesem Zweck haben ihr die Kammern die Unterlagen zu-
zuleiten, aus denen sich die Einhaltung der Vorgaben ergibt,
insbesondere die Gründe, aufgrund derer die jeweilige Kam-
mer die neue oder geänderte Satzungsregelung als gerechtfer-
tigt, notwendig und verhältnismäßig im Sinne der Richtlinie
(EU) 2018/958 beurteilt hat.“

Artikel 4

Änderung des Kammergesetzes für die Heilberufe 
in der Pflege

Das Kammergesetz für die Heilberufe in der Pflege vom 14. De-
zember 2016 (Nds. GVBl. S. 261), zuletzt geändert durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 17. Dezember 2019 (Nds. GVBl. S. 418),
wird wie folgt geändert: 

1. Nach § 18 wird der folgende § 18 a eingefügt:

„§ 18 a

Verhältnismäßigkeitsprüfung von Satzungen
nach der Richtlinie (EU) 2018/958

1Die Kammer hat neue oder zu ändernde Satzungsrege-
lungen, die dem Anwendungsbereich des Artikels 2 der
Richtlinie (EU) 2018/958 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 28. Juni 2018 über die Verhältnismä-
ßigkeitsprüfung vor Erlass neuer Berufsreglementierungen
(ABl. EU Nr. L 173 S. 25) unterfallen, vor ihrem Erlass
oder ihrer Änderung daraufhin zu prüfen, dass sie nicht-
diskriminierend (Artikel 5 der Richtlinie [EU] 2018/958),
durch Ziele des Allgemeininteresses gerechtfertigt (Artikel 6
der Richtlinie [EU] 2018/958) und verhältnismäßig (Arti-

kel 7 der Richtlinie [EU] 2018/958) sind. 2Der Umfang der
Prüfung muss im Verhältnis zu der Art, dem Inhalt und
den Auswirkungen der Satzungsregelung stehen. 3Die Sat-
zungsregelung ist so ausführlich zu erläutern, dass ihre
Übereinstimmung mit dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz
bewertet werden kann. 4Die Gründe, aus denen sich ergibt,
dass sie gerechtfertigt und verhältnismäßig ist, sind durch
qualitative und, soweit möglich und relevant, quantitative
Elemente zu substantiieren. 5Mindestens zwei Wochen vor
der Beschlussfassung der Kammerversammlung über die
Satzungsregelung veröffentlicht die Kammer auf ihrer In-
ternetseite einen Entwurf mit der Gelegenheit zur Stel-
lungnahme. 6Die Kammer überwacht nach dem Erlass der
Satzungsregelung ihre Übereinstimmung mit dem Verhält-
nismäßigkeitsgrundsatz und prüft bei einer Änderung der
Umstände, ob die Satzungsregelung anzupassen ist.“

2. § 19 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1.

b) Es werden die folgenden Sätze 2 und 3 angefügt:

„2Die Aufsichtsbehörde hat im Rahmen der Genehmi-
gung nach Satz 1 Nr. 1 und im Rahmen der Aufsicht zu
prüfen, ob die Vorgaben des § 18 a eingehalten wur-
den. 3Zu diesem Zweck hat ihr die Kammer die Unter-
lagen zuzuleiten, aus denen sich die Einhaltung der
Vorgaben ergibt, insbesondere die Gründe, aufgrund
derer die Kammer die neue oder geänderte Satzungsre-
gelung als gerechtfertigt, notwendig und verhältnismä-
ßig im Sinne der Richtlinie (EU) 2018/958 beurteilt hat.“

Artikel 5

Änderung des Gesetzes über die 
Landwirtschaftskammer Niedersachsen

§ 3 des Gesetzes über die Landwirtschaftskammer Nieder-
sachsen in der Fassung vom 10. Februar 2003 (Nds. GVBl.
S. 61, 176), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Dezember
2016 (Nds. GVBl. S. 258), wird wie folgt geändert:

1. Es wird der folgende neue Absatz 3 eingefügt:

„(3) 1Auch Beschlüsse der Kammerversammlung über
eine Satzung nach Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit § 2
Abs. 3 Satz 3 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 36 Abs. 4
der Gewerbeordnung bedürfen der Genehmigung der Auf-
sichtsbehörde. 2Die Aufsichtsbehörde hat im Rahmen der
Genehmigung und im Rahmen der Aufsicht zu prüfen, ob
die Vorgaben des § 36 Abs. 4 a der Gewerbeordnung einge-
halten wurden. 3Zu diesem Zweck hat ihr die Landwirt-
schaftskammer die Unterlagen zuzuleiten, aus denen sich
die Einhaltung der Vorgaben ergibt, insbesondere die
Gründe, aufgrund derer die Landwirtschaftskammer die
neue oder geänderte Satzungsregelung als gerechtfertigt,
notwendig und verhältnismäßig im Sinne der Richtlinie
(EU) 2018/958 beurteilt hat. 4Absatz 2 Sätze 2 bis 5 gilt
entsprechend.“

2. Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4.

Artikel 6

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 30. Juli 2020 in Kraft.

Hannover, den 1. Juli 2020

Die Präsidentin des Niedersächsischen Landtages

Gabriele  A n d r e t t a

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Niedersächsische Ministerpräsident

Stephan  W e i l



Nds. GVBl. Nr. 24/2020, ausgegeben am 7. 7. 2020

215

G e s e t z
zur Neufassung des Niedersächsischen 

Versicherungsaufsichtsgesetzes und 
zur Änderung des Niedersächsischen Gesetzes

über die Versorgung der Steuerberater
und Steuerbevollmächtigten

Vom 1. Juli 2020

Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Niedersächsisches Versicherungsaufsichtsgesetz (NVAG)

§ 1

Regelungsgegenstand

1Dieses Gesetz regelt

1. ergänzend zum Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) die
Versicherungsaufsicht über

a) die nach Landesrecht errichteten und der Versiche-
rungsaufsicht des Landes unterliegenden öffentlich-
rechtlichen Versicherungsunternehmen,

b) die privaten Versicherungsunternehmen von geringe-
rer wirtschaftlicher Bedeutung, die gemäß § 321 Abs. 1
VAG der Versicherungsaufsicht des Landes unterlie-
gen, und

c) die nach Landesrecht errichteten und der Versicherungs-
aufsicht des Landes unterliegenden öffentlich-recht-
lichen Versicherungsunternehmen und Einrichtungen
im Sinne von § 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 1 VAG

und

2. die Versicherungsaufsicht über die niedersächsischen be-
rufsständischen Versorgungswerke.

2Es gilt nicht für die nach Landesrecht errichteten und ander-
weitiger Landesaufsicht unterliegenden öffentlich-rechtlichen
und die kirchlichen Versorgungskassen, soweit sie Versorgungs-
oder Beihilfeleistungen nach beamtenrechtlichen Vorschrif-
ten oder entsprechenden Regelungen zum Gegenstand haben.

§ 2

Zuständigkeit

(1) Die Versicherungsaufsicht nach diesem Gesetz führt das
jeweils zuständige Ministerium (Aufsichtsbehörde).

(2) 1Soweit die Versicherungsaufsicht über private Versi-
cherungsunternehmen von geringerer wirtschaftlicher Bedeu-
tung nach § 321 Abs. 1 VAG der zuständigen Landesaufsichts-
behörde übertragen worden ist, nehmen die Landkreise und
die kreisfreien Städte sowie die großen selbständigen Städte
und die selbständigen Gemeinden diese Aufsicht als Aufgabe
des übertragenen Wirkungskreises wahr. 2Örtlich zuständig
ist die Kommune, in deren Gebiet das Unternehmen seinen
Sitz hat. 3Die nicht durch Gebühren und Auslagen gedeckten
Verwaltungskosten werden im Rahmen des kommunalen Fi-
nanzausgleichs abgegolten.

§ 3

Sonderregelungen 

(1) Die nach Landesrecht errichteten und der Versicherungs-
aufsicht des Landes unterliegenden öffentlich-rechtlichen
Versicherungsunternehmen und Einrichtungen im Sinne von
§ 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 1 VAG unterliegen nur in Bezug auf
die von ihnen im Wege der freiwilligen Versicherung angebo-
tenen Leistungen der Altersvorsorge der Versicherungsauf-
sicht gemäß § 1 Abs. 3 VAG; § 2 Abs. 1 Satz 3 VAG findet
keine Anwendung. 

(2) Für nach Landesrecht errichtete und der Versicherungs-
aufsicht des Landes unterliegende öffentlich-rechtliche Versi-

cherungsunternehmen gelten die Vorschriften des Versiche-
rungsaufsichtsgesetzes über die Anzeige des Abschlussprüfers
und die Vorlagen bei der Aufsichtsbehörde (§§ 36 und 37 VAG).

§ 4

Versicherungsaufsicht über berufsständische 
Versorgungswerke

(1) Die berufsständischen Versorgungswerke unterliegen
der Versicherungsaufsicht nach den Absätzen 3 bis 9 und den
durch Verordnung nach Absatz 11 getroffenen Regelungen.

(2) 1Ziel der Versicherungsaufsicht ist es, sicherzustellen,
dass die Belange der Mitglieder der Versorgungswerke und
der weiteren Leistungsberechtigten gewahrt werden. 2Die Auf-
sichtsbehörde nimmt ihre Aufgaben und Befugnisse nur im
öffentlichen Interesse wahr.

(3) 1Die Versorgungswerke dürfen ihren Geschäftsbetrieb nur
mit Erlaubnis der Aufsichtsbehörde aufnehmen. 2Sie legen der
Aufsichtsbehörde ihre Satzung und ihren Geschäftsplan vor,
der einen technischen Geschäftsplan einschließt. 3Die Erlaub-
nis ist zu erteilen, wenn die Satzung und der Geschäftsplan
den durch Verordnung nach Absatz 11 Nrn. 1 und 2 geregelten
Anforderungen entsprechen. 

(4) 1Änderungen der Satzung und des technischen Geschäfts-
plans bedürfen der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. 2Die
Genehmigung ist zu erteilen, wenn die durch Verordnung
nach Absatz 11 Nrn. 1 und 2 geregelten Anforderungen erfüllt
sind.

(5) Die Versorgungswerke dürfen Funktionen oder Versi-
cherungstätigkeiten nur unter den Voraussetzungen des § 32
VAG ausgliedern.

(6) 1Die Versorgungswerke haben einen Jahresabschluss und
einen Lagebericht nach den Vorschriften des Zweiten Unter-
abschnitts des Vierten Abschnitts in Verbindung mit den Vor-
schriften des Ersten und Zweiten Abschnitts des Dritten Buchs
des Handelsgesetzbuchs aufzustellen und prüfen zu lassen.
2§ 253 Abs. 5 Satz 1 sowie die §§ 341 i, 341 j und 341 l des
Handelsgesetzbuchs sind nicht anzuwenden.

(7) 1Die Aufsichtsbehörde überwacht, ob der Geschäftsbetrieb
ordnungsgemäß ist. 2Der Geschäftsbetrieb ist ordnungsgemäß,
wenn er im Einklang steht mit

1. dem Geschäftsplan,

2. den Regelungen der Satzung, die nach Absatz 11 Nr. 2 ge-
troffen sind, und 

3. den in den Absätzen 5 und 6 sowie durch Verordnung
nach Absatz 11 Nrn. 3 bis 5 geregelten Anforderungen.

(8) 1Zur Durchführung der Versicherungsaufsicht ist die
Aufsichtsbehörde befugt,

1. von den Versorgungswerken Auskünfte in allen Geschäfts-
angelegenheiten sowie Vorlage oder Übersendung aller Ge-
schäftsunterlagen zu verlangen,

2. auch ohne besonderen Anlass in den Geschäftsräumen der
Versorgungswerke Prüfungen des Geschäftsbetriebs vor-
zunehmen oder durch fachkundige Dritte vornehmen zu
lassen,

3. Prüfungen auch so vorzunehmen, dass sie an einer von dem
Versorgungswerk nach § 341 k des Handelsgesetzbuchs
veranlassten Prüfung teilnimmt und selbst die Feststellun-
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gen trifft oder durch fachkundige Dritte treffen lässt, die
sie für nötig hält, und

4. an den Sitzungen der Organe des Versorgungswerks teilzu-
nehmen.

2Prüfungen nach Satz 1 Nr. 2 sind rechtzeitig anzukündigen;
die Ankündigung kann unterbleiben, wenn durch sie der Prü-
fungszweck gefährdet würde. 3Der Vertreterin oder dem Ver-
treter der Aufsichtsbehörde ist in den Sitzungen nach Satz 1
Nr. 4 auf Verlangen das Wort zu erteilen.

(9) 1Die Aufsichtsbehörde kann gegenüber den Versorgungs-
werken alle Maßnahmen ergreifen, die geeignet und erforder-
lich sind, um Missstände zu vermeiden oder zu beseitigen.
2Zu den Maßnahmen gehört auch, in entsprechender Anwen-
dung des § 307 VAG eine Sonderbeauftragte oder einen Son-
derbeauftragten einzusetzen. 3Ein Missstand liegt vor, wenn
der Geschäftsbetrieb ohne Erlaubnis nach Absatz 3 oder nicht
ordnungsgemäß im Sinne des Absatzes 7 Satz 2 geführt wird
oder dem in Absatz 2 Satz 1 genannten Ziel zuwiderläuft.

(10) Die Anfechtungsklage gegen Maßnahmen der Auf-
sichtsbehörde hat keine aufschiebende Wirkung.

(11) Das für die Versicherungsaufsicht zuständige Ministe-
rium wird ermächtigt, durch Verordnung zu regeln
1. Anforderungen an den Geschäftsplan einschließlich des

technischen Geschäftsplans des Versorgungswerks,
2. Anforderungen an die Satzung für das Versorgungswerk,
3. Grundlagen des Geschäftsbetriebs des Versorgungswerks

einschließlich der Qualifikation von Leitungspersonal,
4. Einzelheiten des Geschäftsbetriebs des Versorgungswerks

im Hinblick auf
a) die Kapitalausstattung und die Risikovorsorge,
b) die Erstellung versicherungsmathematischer Gutachten,
c) die Vermögensanlage,
d) die Rechnungslegung,
e) den Inhalt und den Umfang der Berichterstattung,
f) die Jahresabschlussprüfung und die Bestellung der Ab-

schlussprüferinnen und Abschlussprüfer,
5. weitere Einzelheiten zum Jahresabschluss und zum Lage-

bericht und
6. Mitteilungs-, Anzeige- und Nachweispflichten gegenüber

der Aufsichtsbehörde.

(12) 1Die bei der Aufsichtsbehörde beschäftigten oder von
ihr beauftragten Personen dürfen bei ihrer Tätigkeit erhaltene
vertrauliche Informationen, insbesondere Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimnisse, nicht weitergeben. 2Die Verschwiegen-
heitspflicht gilt nicht für die Weitergabe von Informationen in
zusammengefasster oder allgemeiner Form, die einzelne Ver-
sorgungswerke nicht erkennen lässt, und nicht für den zur
Durchführung der Versicherungsaufsicht erforderlichen Infor-
mationsaustausch innerhalb der Aufsichtsbehörde und mit von
ihr beauftragten Personen oder anderen Behörden.

§ 5

Kosten

(1) Die Kosten, die dem Land für die Durchführung der Ver-
sicherungsaufsicht nach § 2 Abs. 1 entstehen, sind von den
Versicherungsunternehmen und Versorgungswerken durch
die Entrichtung von Gebühren und Auslagen nach näherer
Maßgabe der Absätze 2 bis 4 zu tragen.

(2) 1Die von den Versicherungsunternehmen und Versor-
gungswerken zu tragenden Gebühren sollen neun Zehntel der
nach Abzug der Auslagen verbleibenden jährlichen Kosten
nach Absatz 1 decken. 2Die Höhe der Gebühr des einzelnen
Versicherungsunternehmens oder Versorgungswerks bemisst
sich nach seinem Anteil an den Versicherungsentgelten aller
beaufsichtigten Versicherungsunternehmen und Versorgungs-
werke; dies gilt auch, wenn das Versicherungsunternehmen
oder Versorgungswerk zugleich der Rechtsaufsicht durch eine
andere Landesbehörde unterliegt. 3Die Gebühr des einzelnen
Versicherungsunternehmens oder Versorgungswerks darf ein
Tausendstel der nach Abzug der zurückgewährten Über-
schüsse oder Gewinnanteile verbleibenden jährlichen Einnah-
men des Versicherungsunternehmens oder Versorgungswerks
aus Bruttoprämien, Beiträgen, Vor- und Nachschüssen sowie
Umlagen für Versicherungen (Versicherungsentgelte) nicht
überschreiten. 4Die Aufsichtsbehörde setzt die Gebühren nach-
träglich jährlich fest und fügt eine Berechnung der Kostenauf-
teilung bei.

(3) 1Zieht die Aufsichtsbehörde bei einer Prüfung eines Ver-
sorgungswerks nach § 4 Abs. 8 Satz 1 Nr. 2 oder 3 Abschluss-
prüferinnen oder Abschlussprüfer, Wirtschaftsprüferinnen oder
Wirtschaftsprüfer, Versicherungsmathematikerinnen oder Ver-
sicherungsmathematiker (fachkundige Dritte) hinzu, so hat das
geprüfte Versorgungswerk die dadurch entstehenden Kosten
als Auslagen zu erstatten. 2Die durch die Einsetzung einer Son-
derbeauftragten oder eines Sonderbeauftragten entstehenden
Kosten hat das jeweilige Versorgungswerk in entsprechender
Anwendung des § 307 Abs. 3 VAG als Auslagen zu erstatten. 

(4) 1Die Kosten, die bei der Prüfung eines Versicherungsun-
ternehmens durch eine Hinzuziehung einer Prüferin oder ei-
nes Prüfers nach § 306 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 VAG entstehen,
sind von dem geprüften Versicherungsunternehmen als Aus-
lagen zu erstatten. 2§ 307 Abs. 3 VAG bleibt unberührt.

Artikel 2

Änderung des Niedersächsischen Gesetzes über 
die Versorgung der Steuerberater und 

Steuerbevollmächtigten

Dem § 5 des Niedersächsischen Gesetzes über die Versorgung
der Steuerberater und Steuerbevollmächtigten vom 20. De-
zember 1999 (Nds. GVBl. S. 436), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 8. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 557),
wird der folgende Absatz 3 angefügt:

„(3) 1Die Mitglieder des Vorstands sind ehrenamtlich tätig.
2Sie können eine angemessene und auch pauschalierte Ent-
schädigung für den mit ihrer Tätigkeit verbundenen Aufwand
sowie eine Reisekostenvergütung erhalten. 3Die Richtlinien
für die Aufwandsentschädigung und die Reisekostenvergü-
tung werden von der Vertreterversammlung beschlossen.“

Artikel 3

Inkrafttreten

(1) 1Dieses Gesetz tritt am 1. Oktober 2020 in Kraft.
2Abweichend von Satz 1 treten Artikel 1 § 4 Abs. 11 und Arti-
kel 2 am Tag nach der Verkündung dieses Gesetzes in Kraft.

(2) Das Niedersächsische Versicherungsaufsichtsgesetz vom
28. März 1990 (Nds. GVBl. S. 125), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 2 des Gesetzes vom 8. Dezember 2010 (Nds. GVBl.
S. 557), tritt mit Ablauf des 30. September 2020 außer Kraft.

Hannover, den 1. Juli 2020

Die Präsidentin des Niedersächsischen Landtages

Gabriele  A n d r e t t a

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Niedersächsische Ministerpräsident

Stephan  W e i l
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V e r o r d n u n g
zur Änderung der Verordnung 

über Zuständigkeiten auf den Gebieten
Gesundheit und Soziales

Vom 3. Juli 2020

Aufgrund

des § 3 Abs. 2 des Niedersächsischen Gesetzes über den öffent-
lichen Gesundheitsdienst vom 24. März 2006 (Nds. GVBl.
S. 178), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 19. De-
zember 2019 (Nds. GVBl. S. 451), und 

des § 5 Abs. 1 Satz 1 des Niedersächsischen Gesetzes über
Verordnungen und Zuständigkeiten vom 22. Oktober 2014
(Nds. GVBl. S. 291) 

wird verordnet:

Artikel 1

Die Verordnung über Zuständigkeiten auf den Gebieten
Gesundheit und Soziales vom 9. Oktober 2018 (Nds. GVBl.
S. 207) wird wie folgt geändert: 

1.  § 1 Nr. 1 erhält folgende Fassung:

„1. die Aufgaben der nach Landesrecht zuständigen Stelle
nach § 3 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) vom 20. Juli
2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert durch Artikel 2
des Gesetzes vom 19. Mai 2020 (BGBl. I S. 1018), der
zuständigen Landesbehörde nach § 11 Abs. 1 und 4
und den §§ 12 und 13 Abs. 1 IfSG, der Landeslabora-
torien nach § 13 Abs. 3 IfSG und der beauftragten
Stelle nach § 20 Abs. 1 IfSG,“.

2. Es wird der folgende neue § 11 eingefügt: 

„§ 11

Aufgaben nach dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz

(1) 1Für die Aufgaben nach dem Sozialdienstleister-Ein-
satzgesetz (SodEG) vom 27. März 2020 (BGBl. I S. 575), ge-
ändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Mai 2020
(BGBl. I S. 1055), sind in Bezug auf soziale Dienstleister im
Aufgabenbereich des Achten, des Neunten und des Zwölf-

ten Buchs des Sozialgesetzbuchs die örtlichen und über-
örtlichen Träger nach den Ausführungsgesetzen des
Landes zu diesen Büchern des Sozialgesetzbuchs sowie
nach § 160 Abs. 4 des Niedersächsischen Kommunalver-
fassungsgesetzes zuständig, soweit sich aus Absatz 2 nichts
anderes ergibt. 2Die Aufgaben der Kommunen nach Satz 1
gehören zum eigenen Wirkungskreis.

(2) 1Anstelle des überörtlichen Trägers der Eingliede-
rungshilfe und der Sozialhilfe sind für die Aufgaben nach
dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz in Bezug auf soziale
Dienstleister, die im Aufgabenbereich des Achten Kapitels
des Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuchs soziale Leistun-
gen erbringen, die nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 des Niedersächsi-
schen Gesetzes zur Ausführung des Neunten und des
Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuchs (Nds. AG SGB IX/XII)
herangezogenen örtlichen Träger der Eingliederungshilfe
und der Sozialhilfe und die nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 3
Nds. AG SGB IX/XII herangezogenen Kommunen zustän-
dig. 2Eine Zuständigkeit der nach § 4 Abs. 3 Nr. 2 Nds. AG
SGB IX/XII herangezogenen Kommune besteht nur, soweit
nicht der nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 Nds. AG SGB IX/XII heran-
gezogene örtliche Träger der Sozialhilfe die Aufgabe wahr-
nimmt. 3Die Kommunen nach den Sätzen 1 und 2 führen
für den überörtlichen Träger der Eingliederungshilfe und
der Sozialhilfe den Zahlungsverkehr durch, indem sie die
Zuschüsse nach § 3 Satz 1 SodEG auszahlen und Zahlun-
gen auf den Erstattungsanspruch nach § 4 SodEG entgegen-
nehmen. 4Die Aufgaben nach den Sätzen 1 bis 3 gehören
zum übertragenen Wirkungskreis.“

3. Der bisherige § 11 wird § 12.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in
Kraft.

Hannover, den 3. Juli 2020

Die Niedersächsische Landesregierung

W e i l R e i m a n n
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